
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/7/29 91/12/0235
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.07.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §73;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Unter den Begri8 Verp9egung, wie ihn die RGV unter anderem auch in § 73 verwendet, fällt auch die Beistellung von

Getränken, da sowohl Mahlzeiten als auch Getränke notwendigerweise der Befriedigung des menschlichen

Grundbedüfnisses dienen. Es kann jedoch nach Au8assung des VwGH auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung

davon ausgegangen werden, daß der physiologisch notwendige Flüssigkeitsbedarf durch Wasser einwandfreier

Qualität, das von Gastgewerbebetrieben in Österreich kostenlos zur Verfügung gestellt wird, gedeckt werden kann.
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